- Schüler helfen Schülern -

Nachhilfevertrag - Schüler


______________________________________________________________________________________
Name 							              Vorname

______________________________________________________________________________________
Klasse						 	              Schulart

______________________________________________________________________________________
Schul-E-Mail						 	Handy

______________________________________________________________________________________
Anschrift

Ich suche Nachhilfe in folgendem Fach/Thema:
_____________________________________________________
_____________________________________________________	

Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten an interessierte Schüler zur Vermittlung
       weitergegeben werden.

Ja, ich habe die Rahmenvereinbarung erhalten und zur Kenntnis genommen.


    Ja, ich bin damit einverstanden, dass die Kontaktaufnahmen verpflichtend über Teams erfolgt.



__________________________________________________________________
Datum/ Unterschrift Schüler (oder Erziehungsberechtigter bei Minderjährigkeit) 

Nachhilfevertrag und 20,00 EUR Eigenanteil werden bei 
Herrn Schroer/ Frau Loy abgegeben.


Rahmenvereinbarung der
Gustav-von-Schmoller-Schule Heilbronn

· Der Nachhilfeunterricht ist als win-win Situation konzipiert.
· Die Eigenverantwortlichkeit aller Beteiligten steht im Vordergrund.
· Die Kontaktdaten der Tutoren können bei Herrn Schroer/ Frau Loy erfragt werden.
· Der Nachhilfeunterricht findet in der Regel in 6 Unterrichtseinheiten zu je 45 Minuten statt. Es gibt die Möglichkeit einer Verlängerung bei Bedarf und gegenseitigem Einverständnis. Die Nachhilfe durch Tutoren soll keine Dauereinrichtung sein. Sollte mehr Unterstützung notwendig sein, muss nach anderen Lösungen gesucht werden. 
· Die Nachhilfe wird pro Unterrichtsblock nur in einem einzigen Fach erteilt. 
· Die Nachhilfe kann im Kommunikationszentrum stattfinden.  
· Die Schüler zahlen ihren Eigenanteil von 20€ vor Beginn des Unterrichtsblockes. 
· Sollte ein Tutor aus Krankheits- oder anderen Gründen eine Stunde nicht erteilen können, ist diese nachzuholen. Hingegen wird eine Stunde nicht nachgeholt, wenn der Nachhilfeschüler verhindert ist.
· Es besteht kein Rechtsanspruch auf Nachhilfe von Seiten der Eltern oder Schülern gegenüber der Schule. 



